
 

  Swisslos Interkantonale Landeslotterie 

 Lange Gasse 20, Postfach, CH-4002 Basel 

 T 0848 877 855 

Seite 1 von 2   info@swisslos.ch, www.swisslos.ch 

Spielreglement für die Promotion «Clix – Special Days» 

Generelles 

1. «Clix- Special Days» ist der Name einer Promotion, anlässlich welcher Gratisspielguthaben 
für virtuelle Los-Lotterieprodukte im Gesamtwert von maximal CHF 61‘700.– gewonnen wer-
den können. 
 

2. Swisslos, eine Genossenschaft mit Sitz in Basel, führt diese Promotion im Gebiet der 
Deutschschweiz1, im Tessin und im Fürstentum Liechtenstein (insgesamt das „Swisslos-
Vertragsgebiet“) nach Massgabe dieses Spielreglements durch. 
 

3. Das vorliegende Reglement ergänzt die Bedingungen für die Online-Teilnahme, die allge-
meinen Spielregeln und Bedingungen für die Teilnahme an Online-Los-Produkten «Clix» 
sowie die einzelnen Spielreglemente sämtlicher Online-Los-Produkte «Clix». 

 

Teilnahmeberechtigung 

4. Die Promotion «Clix- Special Days» besteht aus zehn zeitlich klar abgegrenzten Spielrunden 
(vgl. unten). 
 

5. Die Teilnahme an der Promotion setzt den Kauf des für die Spielrunde definierten «Los des 
Tages» voraus. Voraussetzung für dessen Erwerb ist der Besitz eines Spielkontos auf der 
Internet-Spiel-Plattform von Swisslos. Ein Spielkonto können nur Personen eröffnen, die 
mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz im Verkaufsgebiet der Swisslos haben. 

 

Gewinnplan 

6. Pro Spielrunde werden Gratisspielguthaben gemäss dem nachfolgenden Gewinnplan abge-
geben. In jeder Spielrunde wird für das definierte «Los des Tages» eine sogenannte Ge-
winnrate festgelegt. Wird beispielsweise für das «Los des Tages» eine Gewinnrate von 5 
festgelegt, gewinnt jedes fünfte gekaufte Clix Online-Lose dieses Typs den Verkaufspreis in 
Form von Gratisspielguthaben für Clix Online-Lose. 
 

7. Die Gewinnrate greift global über alle verkauften Clix Online-Lose eines Typs, das heisst 5 
gekaufte Lose bei einer Gewinnrate von 5, führen nicht zu einem garantierten Gewinn. 
 

8. Wird die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte Maximalhöhe der Gratisspielguthaben 
erreicht, endet eine Spielrunde vorzeitig. 

 

1 AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH 
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Datum /Uhrzeit Los des Tages Gewinnrate Lospreis 
Maximalhöhe abgegebener 

Gratisspielguthaben 

23.03.2026 

9:00 – 23:59Uhr 
Holidays 5 CHF 1.00 CHF 3'000.- 

24.03.2026 

00:00 – 23:59Uhr 
Crossword 8 CHF 5.00 CHF 10'000.- 

25.03.2026 

00:00 – 23:59Uhr 
Money Monsters 5 CHF 2.00 CHF 2'000.- 

26.03.2026 

00:00 – 23:59Uhr 
Stadt, Land, Fluss 8 CHF 3.00 CHF 6'000.- 

27.03.2026 

00:00 – 23:59Uhr 
Funny Money 4 CHF 1.00 CHF 3'000.- 

28.03.2026 

00:00 – 23:59Uhr 
Gold Fever 10 CHF 8.00 CHF 11'000.- 

29.03.2026 

00:00 – 23:59Uhr 
Sportstar 6 CHF 3.00 CHF 4'200.- 

30.03.2026 

00:00 – 23:59Uhr 
Bonus 7 CHF 5.00 CHF 3'000.- 

31.03.2026 

00:00 – 23:59Uhr 
SUBITO 4 CHF 1.00 CHF 1'500.- 

01.04.2026 

00:00 – 23:59Uhr 
Million 10 CHF 10.00 CHF 18'000.- 

 
Übergabe der Gewinne 

9. Ist ein gekauftes Clix Online-Los gewinnberechtigt, wird das gewonnene Gratisspielgutha-
ben automatisch auf dem Spielkonto des Teilnehmenden gutgeschrieben und eine entspre-
chende Meldung wird angezeigt. 
 

10. Gewonnene Guthaben einer Spielrunde müssen noch am selben Tag verspielt werden nicht 
eingesetztes Restguthaben verfällt automatisch am Folgetag. 
 

11. Die Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen. 
 

Diverses 

12. Swisslos behält sich Änderungen des vorliegenden Spielreglements vor. 
 

13. Mit der Teilnahme an der Promotion anerkennt der Teilnehmer das vorliegende Spielregle-
ment. 
 

14. Weicht die französisch-, italienisch- oder die englischsprachige Fassung dieses Spielregle-
ments von der deutschen Fassung ab, ist allein die deutschsprachige Ausgabe massge-
bend. 
 

15. Dieses Reglement kann bei Swisslos bezogen werden und ist auch auf deren Homepage 
(www.swisslos.ch) hinterlegt. 
 

16. Dieses Reglement ist ab dem 23. März 2026 gültig. 


